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Steuerberaterinnen
und Steuerberater
beraten – prüfen –
vertreten

LESE
PROB

E
• Gutachter

• Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter

• Mediator

Steuerberater übernehmen gesetzliche und
freiwillige Prüfungen wie

• Gründungsprüfungen

• freiwillige Prüfungen von Jahresabschlüssen

• Sonderprüfung nach §§ 142 ff. AktG

• Prüfungen nach GmbHG und UmwG
(u. a. bei Gründung, Umwandlung, Sacheinlagen)

• Plausibilitätsbeurteilungen im Hinblick auf § 18 KWG

• Prüfungen im Dualen System

• Prüfungen nach § 16 der Makler- und Bauträger-
verordnung.

Berufliche Pflichten und Werte des Steuer-
beraters
Steuerberatung ist Vertrauenssache. Daher muss jeder
Steuerberater nicht nur eine umfassende theoretische und
praktische Ausbildung, eine anspruchsvolle staatliche
Prüfung und konsequente fachliche Fortbildung absolvie-
ren. Er unterliegt auch strengen gesetzlichen Berufspflich-
ten sowie der Berufsaufsicht durch die Steuerberaterkam-
mern und Berufsgerichte.

Als Mandant können Sie sich daher darauf verlassen, dass
Ihr Steuerberater nicht nur hoch qualifiziert ist, sondern
auch unabhängig, eigenverantwortlich und gewissenhaft
handelt. Die gesetzlich geschützte berufliche Verschwie-
genheit und das Zeugnisverweigerungsrecht im Strafver-
fahren sorgen für eine besondere Sicherheit Ihrer Daten.
Darüber hinaus ist jeder Steuerberater zum Schutz des
Mandanten gegen Vermögensschäden haftpflichtversi-
chert.

Das „Leitbild des steuerberatenden Berufs“ beschreibt
die gemeinsamen Werte, denen Steuerberater und Steuer-
beraterinnen verpflichtet sind. Weitere Informationen:
www.steuerberater-perspektiven.de


